
hingegen – selbst bei der Sicherungsgrundschuld – gerade
nicht Entstehungsvoraussetzung für das dingliche Recht. Je-
doch hat der Eigentümer im Falle ihres Fehlens einen Rück-
übertragungsanspruch.95

Im Grundbuch müssen Gläubiger, Geldbetrag und der
Zinssatz der Grundschuld eingetragen werden, wobei bei feh-
lender Eintragung des Zinssatzes die Grundschuld im Übri-
gen entsteht.96 Sie ist dann lediglich unverzinslich.97

Die einer Sicherungsgrundschuld zugrunde liegende Forde-
rung ist hingegen aufgrund der Abstraktion von Grundschuld
und Forderung nicht eintragungsbedürftig (§ 1115 BGB).
Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Sicherungs-
eigenschaft einer Grundschuld eintragungsfähig ist. Diese Fra-
ge war bisher umstritten. Die kritischen Stimmen, die die
Eintragungsfähigkeit verneinten, beriefen sich dabei insbeson-
dere auf den sachenrechtlichen Typenzwang und auf den An-
satz, dass die Grundschuld nicht mit der zu sichernden Forde-
rung verknüpft werden dürfe.98 Nach der gesetzlichen Kodifi-
zierung der Sicherungsgrundschuld in § 1192 Ia BGB stellt
die Sicherungsgrundschuld jedoch eine eigene Rechtsfigur dar,
sodass beiden Einwänden der argumentative Boden entzogen
ist. Es ist daher sehr fraglich, ob es inzwischen nicht kon-
sequenter ist, mit der bisherigen Mindermeinung99 von der
Eintragungsfähigkeit der Sicherungseigenschaft auszugehen.
Nur dies wird der neuen „quasi-sachenrechtlichen“ Stellung

des SV wirklich gerecht.100 Unter Rechtsschutzgesichtspunk-
ten wäre sogar eine Eintragungspflicht des Sicherungscharak-
ters wünschenswert. Schließlich können die Einwendungen,
die sich aus dem SV ergeben, selbst einem redlichen Erwerber
entgegengehalten werden, der weder von der Sicherungseigen-
schaft noch von der Einwendung Kenntnis hat (vgl. § 1192 Ia
1 BGB). Dies findet jedoch derzeit keine gesetzliche Grund-
lage. Eine Eintragungspflicht ist daher nicht anzunehmen.101

Bezüglich der Frage des Einigseins, der Briefübergabe bzw.
der Berechtigung ergeben sich keine Unterschiede im Ver-
gleich zur Rechtslage bei der Hypothek.

95 Woraus sich dieser ergibt, ist umstritten. Entsteht die Forderung nicht (etwa weil sie
nicht valutiert wird), so gibt die wohl h.M. einen Anspruch aus dem SV auf Rück-
übereignung (Baur/Stürner [Fn. 3] § 45 Rn. 26). Eine andere Ansicht hält auch hier
die Lösung über das Bereicherungsrecht für sinnvoller (vgl. MüKo-BGB/Eickmann
[Fn. 7] Vor § 1191 ff. Rn. 16). Im praktisch relevanteren Fall, dass die Forderung
(beispielsweise durch Tilgung) nachträglich erlischt, ist nach allgemeiner Ansicht ein
vertraglicher Rückgewährsanspruch aus dem SV gegeben (vgl. MüKo-BGB/Eick-
mann [Fn. 7] Vor § 1191 ff. Rn. 17).

96 BGH NJW 1975, 1314 (1314 f.).
97 BGH NJW 1975, 1314 (1314 f.); Staudinger/Wolfsteiner (Fn. 9) § 1115 Rn. 34.
98 BGH NJW 1986, 53 (54); Palandt/Bassenge (Fn. 61) § 1191 Rn. 13.
99 Vgl. etwa Friedrich NJW 1968, 1655 (1659); Wilhelm (Fn. 69) Rn. 1772 ff.
100 So auch Nietsch NJW 2009, 3606 (3606 f.); Meyer WM 2010, 58 (62).
101 So wohl auch Meyer WM 2010, 58 (62); Nietsch spricht hingegen davon, dass eine

Eintragung „zu fordern sei“,Nietsch NJW 2009, 3606 (3607).
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& SACHVERHALT
A und B verkaufen über die Internetauktionsplattform „eBay“ neben anderem Autozubehör
Pkw-Innenspiegel mit integrierten Radarwarngeräten. Die Innenspiegel haben einen Sensor
eingebaut, der die elektromagnetischen Wellen der Radargeräte der Polizei registriert und den
Fahrer durch einen dezenten Piepton auf Radarfallen aufmerksam macht. Nach einer Erhö-
hung der Bußgelder in Deutschland floriert das Geschäft. Im Jahr 2009 haben A und B
insgesamt ca. 400 dieser Innenspiegel für verschiedene Modelle abgesetzt. Der Aufwand in der
Buchhaltung hält sich jedoch noch so in Grenzen, dass A diese Tätigkeit leicht nebenbei
erledigt.

Während A regelmäßig damit betraut ist, die Innenspiegel im osteuropäischen Ausland zu
beschaffen, ist es die Aufgabe des B, die Verkaufsseiten bei „eBay“ einzustellen und den Kauf
abzuwickeln. Beim Einstellen verwendet B den Benutzernamen „A und B Autoteile GbR“,
der so für jeden Interessenten auch gut sichtbar auf den einzelnen Angebotsseiten angezeigt
wird.

Die standardmäßig verwendete Angebotsseite enthält neben einer ordnungsgemäßen Be-
schreibung des Produkts unter anderem folgenden Inhalt:

„Das Radarwarnmodul enthält eine Codierung für die in Deutschland eingesetzten Radarge-
räte.
(…)

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechts-
vergleichung und Rechtstheorie (Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann, LL.M.) an der Universität Tübingen.
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Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Warngeräte in Deutschland verboten ist und die
Gerichte den Kauf von Radarwarngeräten zudem als sittenwidrig ansehen.
(…)
Es handelt sich um eine Privatauktion. Ein Widerrufsrecht besteht nicht.“

K ersteigert am 01.12.2009 für seinen Privat-Pkw einen der oben beschriebenen Pkw-
Innenspiegel zum Preis von 1.200 €. Die Versandkosten betragen 8,90 €. Die Korrespondenz
findet ausschließlich zwischen K und B statt.

Nachdem K in Vorleistung getreten ist, erhält er am 05.12.2009 den Innenspiegel von der
Post an seine in Deutschland liegende Adresse geliefert. Enttäuscht stellt K fest, dass das Gerät
unbrauchbar ist und beim Fahren durch die Innenstadt in der Nähe jeder automatischen Tür
wie wild zu piepen beginnt. Er sendet das Gerät deshalb am 14.12.2009 zurück und bittet um
Rückerstattung des Kaufpreises und Erstattung seiner Auslagen. Für die Rücksendung lässt K
das Gerät bei sich von einem privaten Logistikunternehmen abholen. Die Kosten für die
Rücksendung betragen 12,90 €. Mit der Post wäre die Rücksendung für ebenfalls 8,90 €
möglich gewesen. Die GbR lehnt jede Zahlung ab.

Aufgabe 1
Weil B chronisch pleite ist, will K wissen, ob er von A
a) den Kaufpreis in Höhe von 1.200 €
b) die Versandkosten (Sendung zu K) in Höhe von 8,90 €
c) die Kosten für die Rücksendung in Höhe von 12,90 € zurückverlangen kann.

Aufgabe 2
Ändert sich etwas, wenn die GbR bei ihren Auktionen den Benutzernamen „A und B Auto-
teile GbR mit beschränkter Haftung“ verwendet hätte?

Bearbeitungshinweise:
Auf § 23 Ib StVO wird hingewiesen.

Art. 6 der RL 97/7/EG („Fernabsatzrichtlinie“) lautet auszugsweise:
(1) Der Verbraucher kann jeden Vertragsabschluß im Fernabsatz innerhalb einer Frist von
mindestens sieben Werktagen ohne Angabe von Gründen und ohne Strafzahlung widerru-
fen. Die einzigen Kosten, die dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufs-
rechts auferlegt werden können, sind die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren. (…)
(2) Übt der Verbraucher das Recht auf Widerruf gemäß diesem Artikel aus, so hat der Lieferer
die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen kostenlos zu erstatten. Die einzigen Kosten, die
dem Verbraucher infolge der Ausübung seines Widerrufsrechts auferlegt werden können, sind
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. (…)

& LÖSUNG

AUFGABE 1A) ANSPRUCH DES K GEGEN A AUF RÜCKZAHLUNG DES KAUFPREISES
I.H.V. 1.200 €.

Da A hier nicht selbst gehandelt hat, stellt sich die Frage, ob er für eine Forderung gegen die
Gesellschaft „A und B Autoteile GbR“ einzustehen hat. Voraussetzung hierfür ist, dass ein
Anspruch gegen die Gesellschaft besteht (dazu A.) und A hierfür in Anspruch genommen
werden kann (dazu B.).

A. ANSPRUCH GEGEN DIE GESELLSCHAFT „A UND B AUTOTEILE GBR“

I. Aus §§ 346 I, 437 Nr. 2, 323 I BGB
Voraussetzung für ein Rücktrittsrecht aus §§ 437 Nr. 2, 323 I BGB und damit auch für einen
Anspruch aus § 346 I BGB ist zunächst ein wirksamer Kaufvertrag.

Klausurtipp: Der Übersichtlichkeit halber wird die Problematik des wirksamen Vertrags bereits hier
erörtert. Da es offensichtlich an einer gem. § 323 I BGB erforderlichen Fristsetzung fehlt, ist es ebenso
gut vertretbar, den Anspruch sofort an der Fristsetzung scheitern zu lassen und die Problematik des
wirksamen Vertrags erst unten beim Widerruf anzusprechen.

1. Wirksamer Kaufvertrag
Hierfür ist erforderlich, dass die Abgabe der Willenserklärung durch B gem. § 164 I 1 BGB

Haftung des Gesellschafters
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